
 

Änderungsbedarf zu den Vergütungs-
regelungen für die kleine Wasserkraft  
im Rahmen der EEG-Novelle 2012 
 

Die Förderung von Neuanlagen zur Erzeu-
gung von Strom aus Wasserkraft bis zu 
einer installierten Leistung von einem  
Megawatt (1 MW) sollte mit dem EEG 2012 
ersatzlos gestrichen werden. Ein weiterer 
Ausbau oder die Reaktivierung kleiner Was-
serkraftanlagen richten in den betroffenen 
Fließgewässern einen ökologischen Scha-
den an, der in keinem Verhältnis zu ihrem 
geringen Beitrag zur Stromerzeugung steht. 
Die EEG-Förderung sollte sich daher in Zu-
kunft auf die Modernisierung großer Was-
serkraftwerke konzentrieren, um die 
Energienutzung an vorhandenen Standorten 
zu erhöhen und gleichzeitig den ökologi-
schen Zustand des Gewässers gegenüber 
dem bisherigen Zustand wesentlich zu ver-
bessern. 
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